
 
 

Vereinbarung nach § 72a SGB VIII 
 
Das Amt für Kinder, Jugend und Familie des Landkreises Erlangen-Höchstadt im Folgenden 

“Jugendamt” 
und 

der «Eirichtung» im Folgenden „Träger“ 
 
Schließen zur Sicherstellung des Schutzauftrags nach § 72a SGB VIII die folgende 
Vereinbarung: 
 
§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag 
 
Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 
 
§ 72a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag durch den 
Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen als Aufgabe der Jugendämter, und 
verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe. 
 
§ 2 Einbezogene Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen 
 
In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen des Trägers 
einbezogen, mit denen der Träger Aufgaben der Jugendhilfe gem. § 2 SGB VIII erfüllt. 
 
§ 3 Verpflichtung zur Vorlage von Führungszeugnissen 
 
Zur Sicherstellung der Voraussetzungen des § 72a Abs. 2, 4 SGB VIII verpflichtet sich der 
Träger, nur Personen im Sinne des § 4 der Vereinbarung zu beschäftigen, zu beauftragen 
oder ehrenamtlich einzusetzen, von denen er sich zu Beginn und danach in der Regel alle 
fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis (FZ) nach §§ 30 Abs. 5, 30a Abs. 1 BZRG hat 
vorlegen lassen. 
 
§ 4 Erfasster Personenkreis 
 
Erfasst sind alle vom Träger haupt- bzw. nebenberuflich beschäftigten oder beauftragten 
Personen, die unmittelbar oder mittelbar Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
wahrnehmen. 
 
Personen, die vom Träger der freien Jugendhilfe im Einzelfall gegen Entgelt mit der 
Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII betraut werden, ohne aber Angestellte zu sein 
(z.B. Honorarkräfte, Werkauftragnehmer), werden ebenfalls erfasst. Davon ausgenommen 
sind Personen, die nicht in einem Kontakt zu Minderjährigen stehen (z. B. Supervisoren). 
 
Weiterhin erfasst sind gem. § 72a Abs. 4 SGB VIII unter Verantwortung des freien Trägers 
tätige neben- oder ehrenamtliche Personen, die in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder 
und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden 
oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Bei diesen Personen ist im Einzelfall zu 
entscheiden, bei welchen Tätigkeiten auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
mit Kindern und Jugendlichen ausnahmsweise auf die Einsichtnahme in das erweiterte FZ 
verzichtet werden darf.  
 



Bei neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ist anstelle einer Einsichtnahme in das erweiterte 
Führungszeugnis von dieser einen Selbstverpflichtungserklärung einzuholen. 
 

Folgende in Verantwortung des Trägers neben- oder ehrenamtlich tätige Personen 

sind verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen: 

 Laut §72a SGB VIII: wer “in Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe, Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet 
oder einen vergleichbaren Kontakt hat”. 

 Die Regelung gilt für alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

o entweder im Rahmen von Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit mit 
Kindern und/oder Jugendlichen mindestens eine Nacht verbringen 

o oder die Aufsichtspflicht für Kinder oder Jugendliche übernehmen, auch im 
Vertretungsfall  

o oder für Ehrenamtliche im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die 
kontinuierlich Verantwortung in einer offenen Kinder- bzw. Jugendeinrichtung 
übernehmen. 

o hiervon kann abgesehen werden, wenn dies in einem begründeten Einzelfall 
spontan notwendig wird, um die Aufsicht sicherzustellen. 

Für die Einschätzung bezüglich einer Einsichtnahme in das erweiterte FZ werden 
darüber hinaus folgende Beurteilungskriterien vereinbart: 
 
Bestehen vertrauensbildende und kontaktintensive Situationen, die ausgenutzt oder 
aufgrund der potenziell möglichen Nähe missbraucht werden können, erhöht sich das 
Gefährdungspotenzial für Übergriffe gegenüber Kindern und Jugendlichen. Es können 
jedoch auch unabhängig vom Aufbau eines besonderen Vertrauensverhältnisses Situationen 
bestehen, die allein aufgrund des potenziell möglichen Näheverhältnisses vom Täter / von 
der Täterin ausgenutzt und missbraucht werden können. 
 
Im Regelfall entstehen bei der Wahrnehmung auch von neben- und ehrenamtlichen 
Aufgaben im Wirkungskreis der Kinder- und Jugendhilfe sehr schnell Situationen, die wegen 
der Vertrauensstellung oder des intensiven Kontakts zu den Minderjährigen ausgenutzt 
werden könnten. Von daher wird empfohlen, im Regelfall ein erweitertes FZ einzuholen.  
 
Im begründeten Einzelfall kann aber von der Einholung eines erweiterten FZ abgesehen 
werden, wenn bei einer Tätigkeit des/der ehrenamtlichen Helfers/Helferin wegen der Art, der 
Intensität oder der Dauer der Aufgabenwahrnehmung ein mögliches Gefährdungspotenzial 
nahezu ausgeschlossen werden kann. 
 
Zur Abgrenzung, wann im Einzelfall von der Einholung eines erweiterten FZ abgesehen 
werden kann, werden folgende Kriterien an die Hand gegeben. 
 
Insbesondere kann abgesehen werden, wenn die: 
 
(a) Art des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist. 

 
(b) Intensität des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist. 
 
(c) Dauer des Kontaktes kein oder nur minimales Gefährdungspotenzial aufweist. 
 
 



§ 5 Tätigkeitsausschluss 
 
Der Träger verpflichtet sich, sicherzustellen, dass er keine Person haupt- oder 
nebenberuflich beschäftigt bzw. ehrenamtlich mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
einsetzt, sofern diese Person i.S.d. § 72a Abs. 1 SGB VIII rechtskräftig verurteilt ist. 
 
§ 6 Beratung 
Da wesentliches Instrument zum Erkennen von Anzeichen für Kindeswohlgefährdung oder 
von Gefahren für mögliche Übergriffe sexualisierter Gewalt eine gute Qualifikation und 
Sensibilisierung aller hauptamtlichen, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Träger der Jugendarbeit ist, stehen benannte MitarbeiterInnen des 
Jugendamts als Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner zur Verfügung, die der Träger 
bei Rückfragen oder wenn es Anzeichen bzw. die Gefahr für eine Kindeswohlgefährdung 
gibt, kontaktieren kann. 
 
§ 7 Kostentragung 
 
Der Kostenaufwand des Trägers wird bei den Kostenvereinbarungen, Entgeltvereinbarungen 
oder bei der Förderung berücksichtigt. Auf die Möglichkeit unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Antrag auf Kostenbefreiung beim Bundesamt für Justiz zu stellen, 
wird verwiesen. 
 
§ 8 Datenschutz 
 
(1) Bei der Vorlage von Führungszeugnissen durch Beschäftigte gilt: Das Führungszeugnis 

darf zur Personalakte genommen werden. 
 

(2) Bei der Einsichtnahme in Führungszeugnisse Ehrenamtlicher gilt: Der Träger ist befugt, 
den Umstand der Einsichtnahme in das erweiterte FZ, das Datum des FZ sowie die 
Tatsache, dass keine einschlägigen Vorstrafen enthalten sind, zu speichern. Das FZ darf 
nicht zur Akte genommen werden. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen 
und spätestens drei Monate nach Beendigung der Tätigkeit zu löschen. Wird im Anschluss 
an die Einsichtnahme keine Tätigkeit wahrgenommen, sind die Daten unverzüglich zu 
löschen. 
 
Bei ehrenamtlich Tätigen, die wiederholt eingesetzt werden, wird empfohlen, das 
Einverständnis der Betroffenen zur Datenspeicherung bis zur Beendigung der Tätigkeit für 
den Träger einzuholen. 
 
§ 9 Gültigkeit der Vereinbarung 
 
Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Dauer geschlossen. Der Träger verpflichtet sich, bei 
einem Wechsel des unterzeichneten Verantwortlichen des Trägers den Nachfolger/die 
Nachfolgerin vom Inhalt dieser Vereinbarung zu unterrichten und die Vereinbarung alle drei 
Jahre zu bestätigen. 
 
Erlangen, den  
 
 
 
Heike Krahmer     Unterschrift und Stempel des Einrichtungsträgers 
Sachgebietsleiterin Amt für Kinder, 
Jugend und Familie 
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Anlage 1 Gesetzestext 
 
§ 72a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 
 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der 

Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu 
diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmäßigen 
Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 

freien Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach 
Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, beschäftigen. 

 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer 

Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen 
auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und 
Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 
wahrgenommen werden dürfen. 

 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 

freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten 
schließen, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und 
Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach 
Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden 
dürfen. 

 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 
und 4 eingesehenen Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis 
genommen wurde, das Datum des Führungszeugnisses und die Information erheben, ob 
die das Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 
rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum 
Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter 
zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme 
keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. 
Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen 
Tätigkeit zu löschen. § 72a Abs. 1 S. 1 SGB VIII erfasst folgende Straftatbestände des 
StGB: 


